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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan "Hollestücker II" (1. Änderung), OG Guckheim

A. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Einschränkung der Nutzung im Schutzstreifen der 20-kV-Freileitung
Innerhalb des in der Planzeichnung gekennzeichneten Schutzstreifens der im 
Plangebiet verlaufenden 20-kV-Freileitung der KEVAG ist die Errichtung von 
Hochbauten grundsätzlich unzulässig.

Zulässig ist die Nutzung als Grünfläche.

Darüber hinausgehende Nutzungen bspw. als Lagerflächen sowie Aufschüt
tungen und Abgrabungen sind seitens des Bauherren in jedem Einzelfall mit 
dem Leitungsträger (KEVAG) abzustimmen.

7. Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 (1) Nr. 13 BauGB)
Die Führung von oberirdischen Versorgungsleitungen ist zulässig.

C. Landschaftsplanerische Festsetzungen

1.7 Gestaltungsmaßnahme G2 (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)
Die in der Planzeichnung für Verkehrsgrün ausgewiesene Fläche ist gärtne
risch anzulegen.
Als Minimalausstattung ist eine kräuterreiche Landschaftsrasenmischung 
(z.B. RSM 8.1) auszubringen.
Die Pflanzung von Sträuchern gern. Pflanzenvorschlagsliste ist zulässig. Sie 
dürfen jedoch eine Wuchshöhe von max. 3 m ü. OK Gelände nicht über
schreiten.

1.8 Gestaltungsmaßnahme G3 (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)
Zur Einbindung der Bebauung ist zur offenen Landschaft nach Westen und 
Norden hin ein 5 m breiter, "privater Grünstreifen" festzusetzen. Hier sind in 
einer zweireihigen Pflanzanordnung standortgerechte Sträucher zu pflanzen 
(s. Pflanzenvorschlagsliste). Sie dürfen jedoch eine Wuchshöhe von max. 3 
m ü. OK Gelände nicht überschreiten.
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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan "Hollestücker II" (1. Änderung), OG Guckheim

Die sonstigen im ursprünglichen Bebauungsplan genannten bauordnungsrechtli
chen Festsetzungen, planungsrechtlichen Festsetzungen und Plandarstellungen 

gelten unverändert weiter!
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Begründung zum Bebauungsplan "Hollestücker II" (1. Änderung), OG Guckheim

1. Erforderlichkeit der Planung/ Aufstellungsbeschluss

Der rechtskräftige Bebauungsplan "Hollestücker II" sieht den Rückbau und die Erd
verkabelung der bestehenden 20-kV-Freileitung vor. In diesem Zusammenhang 
wurde die Führung oberirdischer Versorgungsleitungen im Rahmen der textlichen 
Festsetzungen für unzulässig erklärt.

Aufgrund der fehlenden Zustimmung betroffener Grundstückseigentümer ist die ur
sprünglich angestrebte Realisierung der Umlegung/Erdverkabelung nicht umsetzbar 
und wird auch seitens der Gemeinde nicht weiter verfolgt.

Da somit zwischen der realen Situation und den Festsetzungen und Darstellungen 
des Bebauungsplanes ein Widerspruch besteht, ist dieser zu ändern und an die tat
sächlichen Gegebenheiten anzupassen.

Der Rat der Ortsgemeinde Guckheim hat daher zur Gewährleistung einer geordne
ten städtebaulichen Entwicklung gemäß § 1 Abs. 5 BauGB am 03.09.2008 den 
Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Hollestücker II" 
gefasst.

Der Originalmaßstab beträgt 1 : 500.

Da die Vorraussetzungen des § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwick
lung) erfüllt sind, wird die vorliegende Änderung im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt.

Die zulässigen baulichen und sonstigen Nutzungen der Grundstücke werden nach 
den Bestimmungen des Baugesetzbuches sowie der Baunutzungsverordnung 
rechtsverbindlich festgesetzt und bilden die Grundlage für die weiteren, zum Vollzug 
des Baugesetzbuches erforderlichen Maßnahmen.

2. Räumlicher Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung

Abb. 1: Lage des Plangebiets



Begründung zum Bebauungsplan "Hollestücker II" (1. Änderung), OG Guckheim

Der Geltungsbereich umfasst die vorhandene Freileitung sowie die daraus resultie
renden Schutzabstände (5,1 m beidseits der Leitungsachse).

Die genaue räumliche Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibt sich aus der zuge
hörigen Planzeichnung.

3. Inhalt der Bebauungsplanänderung und städtebauliche Festsetzungen

Zur Sicherung der bestehenden Leitungstrasse sowie deren Schutzstreifen werden 
die unterhalb des Schutzstreifens im ursprünglichen Bebauungsplan festgesetzten 
Nutzungen unter Berücksichtigung folgender Änderungen übernommen:

• Aufhebung des Verbots zum Führen oberirdischer Versorgungsleitungen
• Entfernung des Eintrags zum Rückbau oder der Erdverkabelung der 20-kV- 

Freileitung
• Herausnahme der festgesetzten Baumpflanzungen im Schutzstreifen der 20-kV- 

Leitung
• Einschränkung der Nutzung im Schutzstreifen

Die sonstigen im ursprünglichen Bebauungsplan genannten bauordnungsrechtli
chen Festsetzungen, planungsrechtlichen Festsetzungen und Plandarstellungen 
gelten unverändert weiter.

4. Flächenaufteilung

Nettobauland ca. 246 m2
Bestehender Wirtschaftsweg ca. 296 m2
Verkehrsgrün ca. 45 m2
Fußweg ca. 3 m2

Plangebiet (gesamt) ca. 590 m2

5. Verfahren

Das Baugesetzbuch ermöglicht durch den § 13a für Bebauungspläne der Innen
entwicklung die Durchführung eines sogenannten beschleunigten Verfahrens.
Hierzu sind verschiedene Kriterien zu erfüllen, die im § 13a aufgeführt sind:

- weniger als 20.000 m2 Grundfläche, wobei die Grundflächen mehrerer 
Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang aufgestellt werden zu addieren sind
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Begründung zum Bebauungsplan "Hoilestücker ii" (1. Änderung), OG Guckheim

- bei den zu beplanenden Flächen muss es sich um Flächen handeln, die 
widernutzbar gemacht, nachverdichtet o. ä. werden

- es dürfen keine Schutzgüter gern. § 1 (6) Nr. 7b BauGB beeinträchtigt 
werden

Da die genannten Kriterien erfüllt sind, wird das Verfahren auf Grundlage des 
§ 13a BauGB durchgeführt. Die Durchführung einer Umweltprüfung sowie die 
Erarbeitung eines Umweltberichts sind somit nicht erforderlich.

Guckheim, den
(Der Bürgermeister)
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